
 

 

Gutachten 
über den Verkehrswert der Liegenschaft 

9020 Klagenfurt, Feldkirchner Straße 104, GB 72168  

KG St. Martin bei Klagenfurt, BG Klagenfurt, EZ 1005 

Gst.-Nr. 697/3 und 703/5 
 

gemäß Liegenschaf tsbewertungsgesetz in der aktuellen Fassung.  

 
 

Geschäftszahl: 2024/06 

Erstellt durch: 

BM Ing. Manfred Kreutzer MSc 

Föhrengasse 9, 3382 Albrechtsberg 

E-Mail: kreutzer.manfred@gmail.at  

Tel.: 0664 91 89 111 
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Allgemeine Daten – Kurzübersicht 
 
 
 

Auftraggeber CF K-Immobilien GmbH Hr. Ing. Günther Ibler 
Fichteweg 12, 9871 Seeboden,  

 

 
Liegenschaft Bürogebäude 

9020 Klagenfurt,  
Feldkirchner Straße 104 
GB 72168, KG St. Martin bei Klagenfurt,  

BG Klagenfurt, EZ 1005 
 

 
Stichtag 13.08.2024 

 
 

Sachbearbeiter BM Ing. Manfred Kreutzer, MSc 
 
 

Eigentümer mit 
Eigentumsanteilen 

CF K-Immobilien GmbH 1/0 
Fichteweg 12, 9871 Seeboden 

 
Alle Preise sind angegeben in Euro und exklusive Umsatzsteuer. 

 

 

 

Zusammenfassung 
 

Sachwert 2.486.658,36 

  
Ertragswert 2.760.713,53 

  
Gewichtung Sachwert/Ertragswert 0/1 2.760.713,53 
  

Verkehrswert gerundet 2.761.000,00 
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1. Allgemeines 
 

1.1. Auftrag  
 

Die Firma CF K-Immobilien GmbH Hr. Ing. Günther Ibler erteilte dem 
unterfertigten Gutachter den Auftrag für die Erstellung eines Gutachtens 
über den Verkehrswert der Liegenschaft in Feldkirchner Straße 104, 9020 
Klagenfurt, EZ: 1005, KG: 72168 St. Martin bei Klagenfurt, BG: Klagenfurt. 
 

1.2. Auftraggeber 
 

CF K-Immobilien GmbH Hr. Ing. Günther Ibler 
Fichteweg 12, 9871 Seeboden 
 

1.3. Zweck des Gutachtens  
 

Der Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der unter 
Punkt 1.1 angeführten Gebäude und Grundstücke für interne Zwecke. Die 
Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt unter Berücksichtigung des Liegen-
schaftsbewertungsgesetzes von 1992 i.d.a.F. 

 

1.4. Befundaufnahme 
 

Die Befundaufnahme erfolgte im Rahmen einer Besichtigung am 
13.08.2024. Es wurden, die im Gutachten angeführten, Unterlagen und Do-
kumente übergeben bzw. Einsicht genommen.  

 

1.5. Grundlagen und Unterlagen 
 

Für die Bewertung der Liegenschaft wurden neben den allgemeinen Grund-
lagen aus Wissenschaft und Literatur noch folgende ergänzende Unterla-
gen herangezogen: 
 

1.5.1. Allgemeine Grundlagen und Unterlagen 
 
Liegenschaf tsbewertungsgesetz 1992 i.d.g.F. 
Heimo Kranewitter, Liegenschaf tsbewertung, 7. Auf lage 

Ross-Brachmann: „Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des 
Wertes baulicher Anlagen“, 29. Auf lage 
Nutzungsdauerkatalog, Hauptverband Sachverständige, 2020 

Herstellungskosten für Gebäude von der Bauinnung; bürointerne Datenbank über 
Baukosten; Datenbank der R+S Sof tware über Baukosten, BKI 
Stabentheiner Johannes: „Liegenschaf tsbewertungsgesetz“, 2. Auf lage  
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1.5.2. Vom Sachverständigen erhobene Grundlagen und Unterlagen 
 

Plankopien vom Magistrat Klagenfurt 
Auszug aus der digitalen Katastermappe 
Grundbuchauszug vom 01.08.2024 

Kartenmaterial Viamichelin (http://www.viamichelin.at)  
Abfrage Karten und Flächenwidmung aus dem GIS des Landes Kärnten 
(https://gis.ktn.gv.at/webgisviewer/atlas-mobile/map/Basiskarten/Amtliche%20Karten ) 
 

Besichtigung vor Ort, Fotos vom 13.08.2024 

 

1.5.3. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen 
 

Zinsliste vom 01.08.2024 
 

1.6. Stichtag der Bewertung 
 

13.08.2024 
 

1.7. Vorbemerkungen und Bewertungsvoraussetzungen 

Die im folgenden Gutachten angeführten Daten, Fakten und Zahlen wur-
den alle aus dem unter Pkt. 1.4 vorgelegten Unterlagen übernommen. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber kein Aufmaß genommen wurde. 
 
Das Gutachten dient ausschließlich zum gedungenen Zweck und ist nicht 
zur Weitergabe an nicht beteiligte Dritte vorgesehen und hat nur im Ge-
samten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 

1.8. Vollständigkeitserklärung 
 

Die Befundaufnahme ist nur komprimiert dargestellt und nur die bewer-
tungsrelevanten Parameter angeführt. 
 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die im gegenständlichen Gut-
achten durchgeführte Bewertung nur zum Bewertungsstichtag ihre Gültig-
keit hat. Mit dem Auftraggeber wurde vereinbart, dass das Gutachten sich 
nur auf das Wesentliche beschränkt (Berechnung des Verkehrswertes mit 
den wesentlichen Parametern). 
 

1.9. Vertraulichkeitserklärung 
 
Der Sachverständige erklärt, dass er sämtliche Informationen, Urkunden 
und Unterlagen vertraulich behandelt und die Befundaufnahme objektiv 
und unparteiisch erstellt hat.   K 
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2. Befund 
 

Am 13.08.2024 wurde eine Besichtigung vor Ort im Beisein des Vertreters 
der Firma CF K-Immobilien GmbH Hr. Ing. Günther Ibler durchgeführt. Die 
vorgefundene Situation bzw. der Zustand der Liegenschaft ist nachstehend 
in Kurzform beschrieben.  

 

2.1. Lage, Verkehrsverhältnisse 
 

Makrolage: 
 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich am nördlichen 
Rand der Stadt Klagenfurt und liegt in der Katastralgemeinde St. Martin bei 
Klagenfurt – im nördlichen Teil der Stadt Klagenfurt. 

 

 
Abbildung 1: Lage der Liegenschaf t blauer Punkt (Quelle: www.viamichelin.at) 

 
Weitere Details, wie Anbindung ans überregionale Straßennetz, ÖPNV, 
wurden nicht erhoben.  
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Mikrolage 

Abbildung 2: Ortsausschnitt Klagenfurt (o. Maßstab; www.viamichelin.at) 
 
Die wichtigsten Adressen sind im Ortsausschnitt ersichtlich. 

 
Abbildung 3: Umland von der Liegenschaf t (roter Punkt)  K 
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2.2. Maße und Form, Topografie 
 
Laut Eintrag im Grundbuch BG Klagenfurt, KG 72168 St. Martin bei Klagenfurt 
EZ 1005 vom 01.08.2024 besteht die Liegenschaft aus der Parzelle 697/3 und 
703/5 und dem darauf befindlichen Objekt  
 
Der Eintrag der EZ 1005 weist eine Gesamtfläche von 1.590 m² auf und be-
findet sich im Eigentum von CF K-Immobilien GmbH 1/0. 
 
Die beiden Grundstücke zusammen haben annähernd eine rechteckige Form 
mit einem Einschnitt an der Südseite und weisen einen Höhenunterschied von 
ca. 3,50 m Richtung Osten auf. Durch die Situierung des Gebäudes und der 
Stützmauer wird der Höhenunterschied zwischen West und Ost überbrückt. 
 
 

 
Abbildung 4: Grundstück 697/3 und 703/5 (https://gis.ktn.gv.at) 
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2.3. Naturgefahren und Kontamination 
 
Eine Abfrage im Verdachtsflächenkataster auf „www.umweltbundesamt.at“ 
wies keinen Eintrag auf. 
 

 
Abbildung 5: Auszug aus dem Verdachtsf lächenkataster 

 

Als Gefahrenzone wird auf der Webseite von https://gis.ktn.gv.at nur die 
Glan, die am Grundstück vorbeiführt, angegeben. Überschwemmungen be-
finden sich nur östlich davon. Die Liegenschaft ist nicht betroffen. 
 

 
Abbildung 6: Auszug aus dem Gefahrenzonenplan (Gewässer – rote Linie) 
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2.4. Lasten und Dienstbarkeiten 
 
Die eingetragenen Rechte und Lasten (Dienstbarkeiten) sind für die Bewer-
tung nicht relevant, da es sich um Dienstbarkeiten des öffentlichen Interesses 
handeln (Wasserleitung, Kanal, Gas, etc. – siehe Grundbuchsauszug im An-
hang) und nicht das Gebäude selbst betreffen. 
 

2.5. Flächenwidmung und Bebauungsmöglichkeit 
 
Laut Auszug aus dem Flächenwidmungsplan befindet sich die Liegenschaft in 
Bauland Geschäftsgebiet. 
 

 

 
Abbildung 7: Auszug Flächenwidmungsplan (https://gis.ktn.gv.at) 

 

Legende: 
  Wohngebiet  Orange 
  Geschäftsgebiet Rot 
  Verkehrsfläche Gelb 
  Schutzstreifen  Grün 
  Gewässer  Blau 
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2.6. Aufschließung, Ver- und Entsorgung 

 
Die Liegenschaft ist zur Gänze an das öffentliche Netz angeschlossen. So 
sind unter anderem Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung, 
sowie Regen- und Abwasserentsorgung des Objektes vorhanden.  

 

2.7. Baubeschreibung 
 

Das Gebäude auf Parzelle Nr 697/3 und 703/5 wurde im Jahr 1990 errichtet 
und in den Folgejahren 2008 und 2019 umgebaut bzw. generalsaniert. 

 
2.7.1. Verwendete Materialien 

 
Fundamente: Streifenfundamente, Bodenplatte 

Außenwände: Stahlbetonwand mit WDVS, beidseitig geputzt 

Innenwände: Hochlochziegel, beidseitig geputzt 

Fenster: Alufenster, 2-Scheibenisolierverglasung  

Türen: Kunststoff 

Dachstuhl: Pultdachstuhl aus Holz, Wärmedämmung zwischen den 

Sparren (Laas Leichtdach) 

Dachdeckung: Trapezblech 

Dachrinnen: Alu 

Fußböden: Fliesen, Kautschuk, je nach Verwendungszweck 

Heizung: Fernwärme mit Radiatoren 

 
Hier ist anzumerken, dass die Angaben aus dem Einreichplan entnommen 
wurden und der tatsächlichen Ausführung nicht entsprechen müssen. 
 

2.8. Beschreibung der Außenanlagen 
 
Vor und hinter dem Gebäude befindet sich der Parkplatz, der zur Gänze as-
phaltiert ist. Ansonsten gibt es keine bewertungsrelevanten Außenanlegen. 
 

2.9. Instandhaltung 
 
Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshaus. Auf-
grund der Benützung gibt es Gebrauchsspuren im Außenbereich. Der Innen-
bereich wurde erst vor kurzer Zeit generalsaniert und kann in Ordnung be-
zeichnet werden.  
 
 
Im gesamten kann der Zustand der Anlage als sehr gut angesehen werden.  
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3. Bewertung  
 
Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes des Gebäudes (Er-
richtungsjahr 1990) zum Stichtag 13.08.2024. Aufgrund der nachhaltigen Um-
bauarbeiten wird ein fiktives Baujahr 2014 angenommen. 
 

3.1. Allgemeines 
 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt im Sinne des Liegenschaftsbewer-
tungsgesetzes 1992 i.d.a.F. 
 
Für die Ermittlung des Verkehrswerts von Liegenschaften werden in der Regel 
drei Wertermittlungsverfahren angewendet: 
 

• das Vergleichswertverfahren 

• das Sachwertverfahren und 

• das Ertragswertverfahren 
 
Die drei Verfahren können als gleichrangig angesehen werden. Nach welcher 
Methode der Verkehrswert ermittelt wird, richtet sich nach der Charakteristik 
der zu bewertenden Liegenschaft (siehe Heimo Kranewitter, „Liegenschafts-
bewertung“, Abs., „Wertermittlungsverfahren“, Seite 17 ff, 7. Auflage). 
 
Für die vorliegende Bewertung hat sich der unterfertigte Gutachter entschlos-
sen, das Ertragswertverfahren gem. §7 des LBG anzuwenden, da dieses Ver-
fahren für Liegenschaften, wie die vorgefundene, am besten geeignet ist, ei-
nen aussagekräftigen Wert wiederzugeben. Als Gegenprobe wird das Sach-
wertverfahren angeführt. 
 
Für die Ermittlung des Bodenwertes ist der Vergleich mit Kaufpreisen ver-
gleichbarer Liegenschaften die marktgerechteste Methode zur Ermittlung des 
Verkehrswertes (Vergleichswertverfahren) und wird daher auch in diesem 
Gutachten angewendet. 
 
Außergewöhnliche oder persönliche Verhältnisse haben jedoch außer Be-
tracht zu bleiben. In der Bewertungslehre und in der Praxis ist bei Objekten 
wie dem vorliegenden das Sach- und Ertragswertverfahren als Methode zur 
Ermittlung des Wertes anerkannt. 
 
Der Wert wird durch den Preis definiert, der üblicherweise im redlichen Ge-
schäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle tat-
sächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis beein-
flussen, zu berücksichtigen. 
 
Die Ausstattung und Einrichtung der Räumlichkeiten sind nicht Gegenstand 
der Bewertung. 
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3.2. Ermittlung des Sachwertes 

 

3.2.1. Bauwert der Gebäude 

 
Der Bauwert eines Gebäudes wird nach folgendem Schema ermittelt: Herstel-
lungswert abzüglich Wertminderung aufgrund von Baumängeln und Schäden. 
Dies ergibt einen gekürzten Herstellungswert.  

 

Weiters erfolgt eine Wertminderung wegen des Alters des Gebäudes, woraus 
sich der Gebäudesachwert errechnet bzw. durch Berücksichtigung von Zu- 
oder Abschlägen wegen besonderer wertbeeinflussender Umstände, ergibt 
sich schlussendlich der Bauwert des Gebäudes.  
 
Die Baupreise stammen aus dem Jahr 2021 vom Sachverständigenbüro Ing. 
Jelena Orlainsky, MSc und Ing. Dkfm. Peter Steppan und wurden entspre-
chend für den Juni 2024 valorisiert bzw. wurden diese mit den statistischen 
Kostenkennwerten von BKI-Kostenplanung „Baukosten – Gebäude Neubau“ 
aus dem Jahr 2023 abgeglichen. 
 
Anzumerken ist, dass der vorgefundene Ausführungsstandard in den Preisan-
sätzen Berücksichtigung gefunden hat. 

 
 

3.2.2. Bauwert der Außenanlagen 

 
Zu den Außenanlagen zählen Einfriedungen, Einfahrtstore, Platzbefestigun-
gen usw.  
 
Die Bewertung erfolgt analog zur Ermittlung des Bauwertes. Als Ansatz wer-
den bei kleineren Außenanlagen Pauschalbeträge angesetzt.  
 
Bei größeren Anlagen wird ein Prozentsatz der Gebäudeherstellungskosten 
angesetzt. Dieser Ansatz beträgt bei einfachen Anlagen 2 % bis 4 %. Bei 
durchschnittlichen Anlagen 5 % bis 7 %. Bei sehr aufwändigen und umfang-
reichen Anlagen kann der Prozentsatz bis zu 15 % betragen. 
 
Für die Gestaltung der Außenanlage und befestigten Flächen wurde in der 
Berechnung 8 % angenommen. 
 
Wie bereits unter Punkt 3.1. angeführt, erfolgt die Ermittlung des Wertes nach 
dem Ertragswertverfahren. 
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3.3. Ertragswertverfahren 

 
Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist der Reinertrag des Bewertungsgegen-
standes (im Sinne einer Ertragseinheit), der sich aus dem nachhaltig erzielba-
ren Rohertrag, abzüglich des Bewirtschaftungsaufwandes (= Betriebsauf-
wand, Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand, Verwaltungsaufwand) 
sowie der Abschreibung und des Ausfallswagnisses ergibt. Dieser Reinertrag 
ist, um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu vermindern, um den Rein-
ertrag der baulichen Anlagen zu ermitteln. Letzterer wird zu einem angemes-
senen Zinssatz auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert und ergibt so den Er-
tragswert der baulichen Anlagen. 
 

 Bei einem Mietobjekt wie dem vorliegenden wird der Reinertrag aus dem 
Hauptmietzins abzüglich Bewirtschaftungskosten, wie Verwaltungskosten, 
Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Mietausfallswagnis, ermittelt. 
Die Abschreibung ist bereits in dem anzuwendenden Vervielfältiger berück-
sichtigt. 

 

 Für die Ermittlung des Ertragswertes für das gesamte Gebäude wird eine 
effektive Mieteinnahme angesetzt. Im gegenständlichen Gutachten sind 
dies Beträge laut Mietzinsliste € 12.325,23 / Monat (Stand 01.08.2024).  

 
 Für die Verzinsung ist gemäß Empfehlung des Sachverständigenverban-

des ein Zinssatz von 1 % bis 4 % des Bodenwertes für risikoarme Liegen-
schaften (z.B. Wohnhäuser) angemessen. Bei höherem Risiko wie z.B. tou-
ristisch genutzten Liegenschaften kann der Prozentsatz bis zu 12 % errei-
chen. In der vorliegenden Bewertung wurde dieser Zinssatz mit 4,5 % an-
gesetzt, da die Mieter, Admiral Sportwetten und Helvetia Versicherung AG 
haben erst vor kurzer Zeit umgebaut und entsprechend investiert haben, 
für eine kontinuierliche Mieteinnahme sorgen und daher weniger Risiko vor-
liegt (risikoarme Liegenschaft). 
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4. Gutachten 
 

4.1. Präambel 
 

Die zu bewertende Liegenschaft befindet sich auf der EZ 1005, Grundstück 
Nr.697/3 und 703/5, Grundbuch KG St. Martin bei Klagenfurt (72168), BG 
Klagenfurt.  

Das Gebäude wurde ca. im Jahr 1990 laut angeschlossenen Planausschnitten 
errichtet. Es folgte 2008 ein kompletter Umbau mit einer neuen Dachkonstruk-
tion, sowie 2019 ein Umbau im Erdgeschoss und 2024 eine komplette Sanie-
rung der Dachhaut. Aufgrund der umfassenden Umbau- und Instandsetzungs-
arbeiten wird für die Berechnung ein fiktives Baujahr 2014 festgelegt. 

 

4.2. Preisbasis 
 

Die in diesem Gutachten angeführten Preisansätze basieren auf Richtpreisen 
des Sachverständigenbüro Orlainsky - Steppan aus dem Jahr 2021. Die Richt-
preise wurden entsprechend der Vorgabe der Statistik Austria für März 2024 
valorisiert bzw. wurden mit den statistischen Kostenkennwerten von BKI-Kos-
tenplanung „Baukosten – Gebäude Neubau“ aus dem Jahr 2023 abgeglichen. 
 
Die Bewertung der Objekte erfolgt exklusive Umsatzsteuer.  
 

4.3. Ermittlung des Sachwertes 
 

Wie unter Punkt 3.1 angeführt, werden für die vorliegende Liegenschaft, die 
angeführten Verfahren angewendet. 
 

4.3.1. Sachwertermittlung 
 

Die Sachwertermittlung setzt sich aus der Ermittlung des Bodenwertes und 
des Bauwertes der Gebäude und der Außenanlagen zusammen. 
 

4.3.1.1. Bodenwert 
 

Der Bodenwert ergibt sich üblicherweise aus dem Vergleich mit tatsächlich 
erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke, wobei die beeinflussenden 
Umstände der Vergleichbarkeit durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen 
sind. Zum Vergleich geeignet sind nur Kaufpreise, die in zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag im redlichen Geschäftsverkehr bezahlt wurden.  
 

Der Bodenwert ist als Wert des unbebauten Grundstückes zu ermitteln. Erge-
ben sich aus der Bebauung Wertänderungen, sind sie zu berücksichtigen bzw. 
zu bereinigen. Die nachstehenden Preise wurden aus der Datenbank von Im-
monetZT.at (Graz) erhoben (siehe Abbildung 8). Die Detailabfragen sind im 
Anhang ersichtlich. 
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Abbildung 8: Lageplan der erhobenen Flächen (ImmonetZT) 

 
 
Zusammenfassende Statistik: 

 
Abbildung 9: Übersicht der Vergleichswerte (ImmonetZT) 
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Aus den erhobenen Bodenwertvergleichspreisen wird der Mittelwert ermittelt 
(siehe zusammenfassende Statistik). Dieser beträgt € 382,55 / m².  
 

 
Abbildung 10: Der ermittelte Mittelwert 

 
Für die Bewertung wurde der Mittelwert abgerundet und für die Berechnung 
ein Preis von € 380,00 / m² angesetzt. 
 

 

4.3.1.2. Bauwert der Gebäude 
 

Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich somit aus dem Herstellungswert, 
abzüglich der altersbedingten und einer allfälligen außerordentlichen Wert-
minderung. Der Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kosten auf Basis 
der Raum- oder Quadratmeterpreise ermittelt. Die altersbedingte Wertminde-
rung findet durch einen prozentuellen Abschlag vom Herstellungswert nach 
der linearen Alterswertminderung Berücksichtigung.  
 

Beim vorliegenden Objekt wird in der Literatur („Die Nutzungsdauer“ heraus-
gegeben von Seiser + Seiser 2020) mit 30 – 60 Jahren angegeben. Für die 
Bewertung wurden 60 Jahre angenommen, da das Gebäude in massiver Bau-
weise errichtet und 2008 mit einer Generalsanierung modernisiert wurde. 
Durch die Modernisierung wird ein fiktives Baujahr mit 2014 festgelegt und 
daraus ergibt sich ein Baualter vom 10 Jahren und eine Restnutzungsdauer 
vom 50 Jahren. 
 

Die Nutzfläche von 980,79 m² wurde aus der Zinsliste entnommen. 
 

Folgender Preisansatz wurden in der Berechnung berücksichtigt: 
 

Erdgeschoss 2.050,- €/m² 
Kellergeschoss 1.100,- €/m² 
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4.3.1.3. Ertragswert 
 

Für die Ermittlung des Ertragswertes für das gesamte Objekt wird eine effek-
tive Mieteinnahme angesetzt. Im gegenständlichen Gutachten werden dafür 
Einnahmen von € 12.325,23 / Monat herangezogen und mit der verbleibenden 
wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (50 Jahre) und ein Kapitalisierungszins-
satz von 4,5 % berechnet. 
 
 

4.3.2. Sachwert der Liegenschaft 
 

Der ermittelte Sachwert der Liegenschaft (EZ 1005, Parz. 697/3 und 703/5 mit 
Gebäude) beträgt € 604.200,00. Dies ist jedoch nicht der Verkehrswert.  
 

4.3.3. Ertragswert der Liegenschaft 

Der ermittelte Ertragswert beträgt für die Liegenschaft € 2.760.713,53. Dies 
kann als Verkehrswert angesehen werden, wenn keine wertbeeinflussenden 
Umstände vorliegen. 
 
 

4.4. Verkehrswert 
 
Der Verkehrswert kann durch die Gewichtung Sachwert / Ertragswert ermittelt. 
Im vorliegenden Fall wird die Gewichtung 0/1 festgelegt, da sich bei der Lie-
genschaft um eine ertragsorientierte Benützung handelt. Weiters liegen keine 
wertbeeinflussenden Umstände, sowohl in positiver als auch in negativer 
Sicht, vor. 
 
Daher beträgt der Verkehrswert (unter Berücksichtigung des anteiligen Bo-
denwertes) gerundet € 2.761.000,00 (siehe Berechnung unter Punkt 5). 
 
Zuzüglich des Wertes der Außenanlagen (gerundet) € 139.000,00 ergibt sich 
ein Verkehrswert von € 2.900.000,00. 
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5. Gutachten – Berechnung 

Sachwert  

Bodenwert 

1 Grundstück Nr.  697/3 und 703/5 
Bauland, Gebiet für Geschäftsbauten, bebaut 

1.590,00 m² Grundfläche à 380,00  
Grundstückswert 604.200,00 

Bodenwerte 604.200,00 

Bauwert 

2 Geschäftshaus 
Baujahr 1995, fiktives Baujahr 2014, fiktives Alter des Objektes 10 Jahre, Lebensdauer 60 
Jahre, Restlebensdauer 50 Jahre 

gewöhnliche Herstellungskosten 

Kellergeschoss 
403,85 m² (1) à 1.100,00 444.235,00 

Erdgeschoss 
403,85 m² (2) à 2.050,00 827.892,50 

Obergeschoss 
403,85 m² (3) à 2.050,00 827.892,50 

 

(1) Flächenberechnung  
Keller, Seite a: 32,70, Seite b: 12,35 403,85 m² 

(2) Flächenberechnung  
Erdgeschoss, Seite a: 32,70, Seite b: 12,35 403,85 m² 

(3) Flächenberechnung  
Obergeschoss, Seite a: 32,70, Seite b: 12,35 403,85 m² 

Neubauwert 2.100.020,00 

Bauwert 
Neubauwert 2.100.020,00 
17,00 % Wertminderung infolge Alter lineare Alters-
wertminderung 

-357.003,00 

Bauwert zum Stichtag 13.08.2024 1.743.017,00 

Bauwerte 1.743.017,00 K 
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Sachwert der Liegenschaft 
Bodenwert 604.200,00 
Bauwert 1.743.017,00 
8,00 % Außenanlagen (5) 139.441,36 

Sachwert der Liegenschaft 2.486.658,36 

(5) Außenanlagen  
8,00 % Außenanlagen 139.441,36 

Ertragswert 

Ertragsobjekte 

3 Geschäftshaus 
50 Jahre wirtschaftliche Restnutzungsdauer, Kapitalisierungszinssatz 4,50 % 

Jahresroherträge 

Miete Sandipharm 
114,57 m² à monatlich 4,60 (effektiv) 6.324,26 

Weichselbraun GmbH 6B/UG 
31,78 m² à monatlich 5,44 (effektiv) 2.074,60 

Weichselbraun Gmbh 6C/UG 
25,88 m² à monatlich 4,48 (effektiv) 1.391,31 

Helvetia Versicherungs AG 

383,09 m² à monatlich 15,69 (effektiv) 72.128,19 

Admiral Sportwetten 
350,00 m² à monatlich 13,76 (effektiv) 57.792,00 

Lucia Guggenberger 
75,47 m² à monatlich 8,39 (effektiv) 7.598,32 

Photovoltaik am Dach 
monatlich 50,00 (effektiv) 600,00 

Jahresrohertrag 147.908,68 
5,00 % Bewirtschaftungsaufwand (4) -7.395,44 
0,20 % Erhaltungskosten von 2.100.020,00 -4.200,04 
Jahresreinertrag 136.313,20 

(4) Bewirtschaftungsaufwand  
2,50 % Pauschaler Bewirtschaftungsaufwand -3.697,72 
2,50 % Mietausfallwagnis -3.697,72 

Summe (Basis Prozentwerte: 147.908,68) -7.395,44 K 
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Ertragswert des Objektes 
Bodenwertanteil 100,00 % bzw. 604.200,00, Verzinsung des Bodenwertes 4,50 %, wirt-
schaftliche Restnutzungsdauer 50,00 Jahre, Kapitalisierungszins 4,50 %, Vervielfältiger 
19,76201 
 

Jahresreinertrag 136.313,20 
Verzinsung des Bodenwertes -27.189,00 
Jahresreinertrag der baulichen Anlage 109.124,20 
Zwischensumme 2.156.513,53 
anteiliger Bodenwert 604.200,00 
Kapitalisierte Mietpreisdifferenz 0,00 
Ertragswert 2.760.713,53 

Ertragswert der Liegenschaft 
Ertragswerte 2.760.713,53 

Ertragswert der Liegenschaft 2.760.713,53 

Verkehrswert 

Sachwert 2.486.658,36 
Ertragswert 2.760.713,53 
Gewichtung Sachwert/Ertragswert 0/1 2.760.713,53 

Verkehrswert zum 13.08.2024 (gerundet) 2.761.000,00 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 
 
Gemäß ÖNORM B 1802 wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Unsicherheit 
einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendig-
keit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, das Ergebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehenden Größe sein kann.  
 
 
Der ermittelte Verkehrswert bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein entspre-
chender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jeder-
zeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Dieser spiegelt vielmehr 
den Zeitwert (nach Berücksichtigung der Nutzungsdauer) der Gebäudeteile. 
 
 
Der Marktwert = Verkehrswert ist der geschätzte Betrag, zu dem ein Vermögens-
gegenstand in einem funktionierenden Markt zum Bewertungsstichtag zwischen 
einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber nach ange-
messenem Vermarktungszeitraum in einer Transaktion auf Basis von Marktprei-
sen verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und 
ohne Zwang handelt. 
 
 
Die Bewertung erfolgte auf Basis der vorliegenden Unterlagen und unter Berück-
sichtigung der Preise für vergleichbare Grundstücke und Baulichkeiten, sowie der 
besonderen Verhältnisse. Insbesondere wurde auch Bedacht genommen auf die 
Lage, Aufschließung, Widmung, Nutzmöglichkeit und die bestehende Verbauung. 
Der Erhaltungszustand wurde ebenfalls berücksichtigt; nicht jedoch die Einrich-
tungsgegenstände. 
 
 
Der so ermittelte Verkehrswert beträgt gerundet € 2.761.000,00. 
 
 
 
 
 
Albrechtsberg, am 14.08.2024 
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ANHANG 

 
 

1. Grundbuch 

2. Flächenwidmung  

3. Kataster 

4. Planausschnitte 

5. Fotos 

6. Erhobene Grundstückspreise 
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Abbildung 11: Grundbuchauszug EZ 1005 (Seite 1) 
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Abbildung 12: Grundbuchauszug EZ 1005 (Seite 2) 
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Abbildung 13: Flächenwidmungsplan (Quelle: GIS Kärnten) 

 
 

 
Abbildung 14: Katasterauszug (Quelle: GIS Kärnten) 
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Abbildung 15: Bestandsplan KG (o. Maßstab, schematisch) 
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Abbildung 16: Bestandsplan EG (o. Maßstab, schematisch) K 
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Abbildung 17: Bestandsplan OG (o. Maßstab, schematisch) 
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Abbildung 18: Ansicht aus Südwesten 

 

 
Abbildung 19: Ansicht aus Westen K 
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Abbildung 20: Ansicht Nordwesten 

 

 
Abbildung 21: Ansicht Osten 
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Abbildung 22: Ansicht aus Norden und Nordwesten 

 

 
Abbildung 23: Behindertenlif t 
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Abbildung 24: Erhebung der Grundstückspreise 
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